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1. Teil: Motor mit der Fabrikationsnummer 01

 

A. 		Entwicklung der dinglichen Rechtspositionen

 

I. 		Ursprünglich

Ursprünglich war B Eigentümerin des Motors 01.

 

II. 		Eigentumserwerb der A von B nach § 929 S. 1 BGB

Hier könnte A jedoch das Eigentum an dem Motor 01 nach § 929 S. 1 BGB von B erworben haben.

 

1. 		Einigung

Insofern müssten sich A und B über den Übergang des Eigentums wirksam nach § 929 S. 1 BGB

geeinigt haben. Hier hat B den Motor 01 jedoch laut Sachverhalt unter Eigentumsvorbehalt an A

geliefert, so dass das Eigentum nach § 449 I BGB unter der aufschiebenden Bedingung der

vollständigen Kaufpreiszahlung nach den §§ 929 S. 1, 158 I BGB übertragen wird. Folglich mangelt es

bis zum Bedingungseintritt an einer wirksamen Einigung über den Eigentumsübergang von A und B.

Fraglich ist, ob die Bedingung vorliegend mit der Zahlung der 7.000 Euro von A an B der Kaufpreis für

den Motor 01 bezahlt worden und damit die Bedingung eingetreten ist. Hier liegen zwischen A und B

zwei verschiedene Kaufverträge bezüglich der Motoren 01 und 02 vor. Diese hat B auch getrennt in

Rechnung gestellt. Somit könnte A mit der Zahlung allein die Schuld hinsichtlich des Motors 01

beglichen haben. Grundsätzlich hat der Schuldner nach § 366 I BGB das Recht zu einer

Tilgungsbestimmung. Eine solche Tilgungsbestimmung hat A vorliegend jedoch nicht vorgenommen.

Folglich gilt § 366 II BGB, wonach zunächst unter mehreren Schulden die fällige, unter mehreren

fälligen Schulden die sicherste, unter mehreren gleich sicheren Schulden die lästigste, unter mehreren

gleich lästigen Schulden die älteste Schuld und unter mehreren gleich alten Schulden jede Schuld

verhältnismäßig getilgt wird. Hier sind die Forderungen bezüglich Motor 01 und Motor 02 fällig, gleich

sicher, gleich lästig und auch gleich alt, so dass A mit der Zahlung von 7.000 Euro an B nach § 366 II

BGB jede Schuld verhältnismäßig getilgt hat. Folglich hat A jeweils 3.500 Euro auf die Forderungen

gezahlt, so dass der Kaufpreis für den Motor 01 noch nicht vollständig gezahlt worden ist. Folglich ist

die Bedingung vorliegend nicht eingetreten. Es mangelt für den Eigentumserwerb folglich an einer

wirksamen Einigung über den Eigentumsübergang zwischen A und B gemäß § 929 S. 1 BGB.

 

2. 		Ergebnis

Mangels wirksamer Einigung hat A von B mithin kein Eigentum an dem Motor 01 gemäß § 929 S. 1

BGB erworben.

 

 



III. Eigentumserwerb des F von A gemäß den §§ 929 S. 1, 930 BGB

Hier könnte F jedoch von A das Eigentum an dem Motor 01 nach den §§ 929 S. 1, 930 BGB erworben

haben.

 

1. 		Einigung

Hierfür müssten sich A und F zunächst wirksam über den Eigentumsübergang i.S.d. § 929 S. 1 BGB

geeinigt haben. Hier haben sich A und F über den Übergang des Eigentums an dem Motor 01 geeinigt.

Eine wirksame Einigung i.S.d. § 929 S. 1 BGB liegt mithin vor.

 

2. 		Übergabesurrogat i.S.d. § 868 BGB

Weiterhin müssten A und B als Übergabesurrogat ein Besitzmittlungsverhältnis i.S.d. § 868 BGB

vereinbart haben, vgl. § 930 BGB. Laut Sachverhalt haben A und F eine Sicherungsübereignung

gestützt auf ein Verwahrungsverhältnis vornehmen wollen. Die Verwahrung ist ein

Besitzmittlungsverhältnis i.S.v. § 868 BGB. Folglich liegt hier ein Besitzkonstitut als Übergabesurrogat

vor.

 

3. Einigsein

A und F waren sich zudem bei der Vereinbarung des Besitzmittlungsverhältnisses auch über den

Eigentumsübergang einig.

 

4. 		Berechtigung

A müsste überdies zur Eigentumsübertragung auch berechtigt gewesen sein. Vorliegend ist A nicht

Eigentümer des Motors 01 geworden. Auch war A von B nicht zur Eigentumsübertragung nach § 185 I

BGB berechtigt. Somit hat A als Nichtberechtigter über das Eigentum an dem Motor 01 verfügt.

 

5. 		Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten gemäß den §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB

Vorliegend könnte F das Eigentum an dem Motor 01 nach den §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB jedoch

gutgläubig von A erworben haben.

 

a) 	Rechtsgeschäft i.S.e. Verkehrsgeschäfts

Hierfür müsste zunächst ein Rechtsgeschäft i.S.e. Verkehrsgeschäfts vorliegen. Hier stehen sich auf

Veräußerer- und Erwerberseite mit A und F zwei verschiedene Personen gegenüber. Die Einigung

zwischen A und F ist mithin ein Rechtsgeschäft i.S.e. Verkehrsgeschäfts.

 

b) 	Rechtscheinstatbestand

Weiterhin müsste der Rechtscheinstatbestand des § 1006 I BGB gegeben sein. Vorliegend war A im

unmittelbaren Besitz des Motors 01. Folglich gilt zugunsten der A grundsätzlich die

Eigentumsvermutung des § 1006 I BGB. Nach § 933 BGB müsste allerdings aufgrund des

Besitzmittlungsverhältnisses zur Erfüllung des Rechtscheinstatbestands auch eine Übergabe des

Motors von A an B erfolgt sein. Hier  hat eine solche Übergabe nicht stattgefunden. Folglich mangelt

es am Rechtscheinstatbestand des § 1006 I BGB.

 



c) 		Ergebnis

F hat somit von A kein Eigentum an dem Motor 01 gemäß den §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB erworben.

	

IV. 	Erwerb eines Anwartschaftsrechts gemäß den §§ 929 S. 1, 930 BGB analog

F könnte jedoch ein Anwartschaftsrecht an dem Motor 01 gemäß den §§ 929 S. 1, 930 BGB analog

erworben haben.

 

1. 		Anwartschaftsrecht der A

Vorliegend hat A als Vorbehaltseigentumskäufer ein Anwartschaftsrecht an dem Motor 01 erworben.

	

2. 		Übertragung des Anwartschaftsrechts an F

Weiterhin müsste A das Anwartschaftsrecht an F übertragen haben.

 

a) 	Einigung

Hierfür müssten sich A und F zunächst wirksam über den Übergang des Anwartschaftsrechts

geeinigt haben. Hier liegt eine Einigung von A und B lediglich bezüglich des Eigentumsübergangs vor.

Allerdings könnte diese Einigung nach § 140 BGB derart umgedeutet werden, dass sie sich auf das

Anwartschaftsrecht bezieht. Das Anwartschaftsrecht stellt ein wesensgleiches Minus zum Vollrecht

dar. Folglich sind die §§ 929 ff. BGB zumindest analog auf die Übertragung eines Anwartschaftsrecht

anwendbar. Vorliegend ist anzunehmen, dass F, wenn er schon nicht das Volleigentum erwirbt,

zumindest das Anwartschaftsrecht als Sicherheit erwerben möchte. Mithin kann die Einigung von A

und B nach § 140 BGB dahin umgedeutet werden, dass sie sich auf das Anwartschaftsrecht bezieht.

Eine wirksame Einigung liegt somit vor.

 

b) 	Übergabesurrogat i.S.d. § 868 BGB

Weiterhin haben A und F vorliegend mit der Verwahrung auch ein Besitzmittlungsverhältnis i.S.d. §

868 BGB vereinbart. Ein zulässiges Übergabesurrogat i.S.d. § 930 BGB liegt mithin vor.

 

c) Einigsein

A und F waren sich zudem zum Zeitpunkt der Vereinbarung des Besitzmittlungsverhältnisses auch

über den Eigentumsübergang einig.

 

d) 	Berechtigung

Als Inhaber des Anwartschaftsrechts war A auch zu dessen Übertragung berechtigt.

 

3. 		Ergebnis

F hat von A das Anwartschaftsrecht an dem Motor 01 gemäß den §§ 929 S. 1, 930 BGB erworben.

 

V. 		Ergebnis

B ist mithin immer noch Eigentümerin des Motors 01.

 

 



B. Vorgehen gegen die Pfändung

 

I. 		Erinnerung nach § 766 ZPO

Vorliegend könnte B in Form der Vollstreckungserinnerung nach § 766 ZPO gegen die Pfändung

vorgehen, da vorliegend der Gerichtsvollzieher gehandelt hat. Mit der Vollstreckungserinnerung

können lediglich formelle Einwendungen gegen die Zwangsvollstreckung geltend gemacht werden,

also ob der Gerichtvollzieher gegen formelle Vorschriften verstoßen hat. Der Gerichtsvollzieher hat

nach § 808 ZPO lediglich die Gewahrsamslage zu prüfen und nicht die Eigentümerstellung. Hier ist A

Gewahrsamsinhaber des Motors 01. Der Gerichtsvollzieher hat daher rechtmäßig gehandelt. Mithin

scheidet die Vollstreckungserinnerung nach § 766 ZPO als Rechtsbehelf vorliegend aus.

 

II. Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO

Hier könnte B jedoch die Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO als erfolgreicher Rechtsbehelf

offen stehen.

	

1. 		Zulässigkeit

 

a) 	Statthaftigkeit

Die Drittwiderspruchsklage ist nach § 771 ZPO statthaft, wenn der Kläger ein die Veräußerung

hinderndes Recht behauptet. Hier könnte B behaupten, sie sei Vorbehaltseigentümerin des Motors

01. Fraglich ist jedoch, ob auch das Vorbehaltseigentum ein die Veräußerung hinderndes Recht i.S.d. §

771 ZPO darstellt.

 

aa) 	Eine Ansicht

Eine Ansicht verneint dies mit der Begründung, der Vorbehaltseigentumskäufer werde meist von dem

Verkäufer zur Weiterveräußerung ermächtigt und habe aufgrund des lediglich potentiellen

Herausgabeanspruchs nach den §§ 449 II, 323, 346 I BGB wie auch aufgrund der relativen

Unwirksamkeit seiner Verfügung über das Eigentum nach § 161 I 1 BGB eine schwächere Stellung als

der herkömmliche Eigentümer. Zudem sei das Sicherungseigentum nach § 51 I InsO lediglich einem

Pfandrecht gleichgestellt. Folglich sei für die Geltendmachung von Vorbehaltseigentum die Klage auf

vorzugsweise Befriedigung nach § 805 ZPO statthafte Klageart.

 

bb) 	Andere Ansicht

Nach der gegenteiligen Ansicht ist hinsichtlich des Vorbehaltseigentums die Drittwiderspruchsklage

nach § 771 ZPO statthafte Klageart. Dies wird damit begründet, dass hinsichtlich der

Eigentumsposition eine rechtliche, jedoch keine wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgeblich sei.

 

cc) 	Stellungnahme

Der zweiten Ansicht ist zuzustimmen. Insbesondere folgt die Statthaftigkeit der

Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO hinsichtlich des Vorbehaltseigentums aus der Beachtung des

Abstraktionsprinzips. Danach wirkt sich die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts zunächst nicht

auf die Eigentümerposition des Veräußerers aus. Mithin ist eine Verfügung des



Vorbehaltseigentumsverkäufers sogar nach § 161 I 1 BGB bis zum Eintritt der Bedingung

uneingeschränkt wirksam. Zudem unterscheidet das BGB nicht zwischen verschiedenen

Eigentumsarten; auch Sicherungseigentum ist danach vollwertiges Eigentum.

Folglich ist vorliegend die Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO statthafte Klageart.

 

b) 	Zuständigkeit nach den §§ 771, 802 ZPO

Zudem müsste B die Klage nach den §§ 771, 802 ZPO bei dem Gericht geltend machen, in dessen

Bezirk die Pfändung erfolgt.

 

c) 		Rechtsschutzinteresse

Das Rechtsschutzinteresse für eine Klage nach § 771 ZPO ist gegeben, sobald eine konkrete

Vollstreckungsmaßnahme in einen bestimmten Gegenstand vorliegt. Hier hat der Gerichtsvollzieher

den Motor 01 gepfändet, so dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Auch hat B vorliegend keine

einfachere und effektivere Möglichkeit gegen die Pfändung vorzugehen, so dass sie auch über das

allgemeine Rechtsschutzbedürfnis verfügt.

 

d) 	Ergebnis

Die Drittwiderspruchsklage ist somit zulässig.

 

2.	 	Begründetheit

Die Klage der B ist nach § 771 ZPO begründet, wenn B hinsichtlich des Motors 01 ein die Veräußerung

hinderndes Recht hat. Hier ist B Vorbehaltseigentümerin des Motors 01. Mithin besteht ein die

Veräußerung hinderndes Recht, so dass die Drittwiderspruchsklage auch begründet ist.

 

 

2. Teil: Motor mit der Fabrikationsnummer 02

 

A. 		Entwicklung der dinglichen Rechtspositionen

 

I. 		Ursprünglich

Ursprünglich war B Eigentümerin des Motors 02.

 

II. 		Eigentumserwerb der A

Wie auch bereits hinsichtlich des Motors 01 hat A aufgrund des Eigentumsvorbehalts und des

mangelnden Bedingungseintritts kein Eigentum an dem Motor 02 nach § 929 S. 1 BGB erworben

(s.o.).

 

III. 		Eigentumserwerb des F

F hat vorliegend auch an dem Motor 02 lediglich ein Anwartschaftsrecht nach den §§ 929 S. 1, 930

BGB erworben (s.o.).

 

 



IV. 	Eigentumserwerb der S nach den §§ 929 S. 1, 931 BGB

Vorliegend könnte allerdings S das Eigentum an dem Motor 02 von F nach den §§ 929 S. 1, 931 BGB

erworben haben.

 

1. Einigung

Hier haben sich F und S wirksam über den Eigentumsübergang nach § 929 S. 1 BGB geeinigt.

 

2. 		Übergabesurrogat gemäß § 931 BGB

Eine Übergabe des Motors hat vorliegend nicht stattgefunden. F und S könnten hier jedoch ein

Übergabesurrogat i.S.d. § 931 BGB vereinbart haben. Hier hat F i.S.d. § 931 BGB einen

Herausgabeanspruch gegen A an S abgetreten, vgl. § 398 BGB. Fraglich ist, ob F aufgrund der

mangelnden Sicherungsübereignung überhaupt einen Herausgabeanspruch erlangt hat. Hier ergibt

sich der Herausgabeanspruch jedoch nicht aus einem möglichen Sicherungseigentum, sondern aus

der schuldrechtlichen Verwahrungsvereinbarung. Selbst wenn unter Missachtung des

Abstraktionsprinzips davon ausgegangen würde, dass sich ein solcher Herausgabeanspruch aus der

Sicherungsübereignung ergeben müsse, so würde ein Herausgabeanspruch vorliegend zumindest aus

dem Anwartschaftsrecht des F folgen. In der Abtretung dieses Herausgabeanspruchs liegt mithin ein

Übergabesurrogat i.S.d. § 931 BGB.

 

3. 		Einigsein

S und F waren sich zudem zum Zeitpunkt der Abtretung des Herausgabeanspruchs über den

Eigentumsübergang einig.

 

4. 		Berechtigung

Überdies müsste F zur Eigentumsübertragung berechtigt gewesen sein. Hier hat F lediglich ein

Anwartschaftsrecht an dem Motor 02 von A erworben. Da eine Zustimmung zur Veräußerung von B

nicht vorliegt, war F zur Eigentumsübertragung nicht berechtigt.

 

5. 		Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten nach den §§ 929 S. 1, 931, 934 BGB

S könnte das Eigentum jedoch gutgläubig von F erworben haben, vgl. die §§ 929 S. 1, 931, 934 BGB.

 

a) 	Rechtsgeschäft i.S.e. Verkehrsgeschäfts

Die Einigung von F und S stellt ein Rechtsgeschäft i.S.e. Verkehrsgeschäfts dar.

 

b) 	Rechtscheinstatbestand

Hier ist F nicht im unmittelbaren Besitz des Motors. § 934 1. Fall fordert deshalb, dass für einen

gutgläubigen Erwerb der Veräußerer mittelbarer Besitzer der Sache ist und der Herausgabeanspruch

abgetreten wurde. Hier wurde der Herausgabeanspruch nach § 398 BGB von F an S abgetreten. Auch

ist F aufgrund der Verwahrung mittelbarer Besitzer des Motors. Fraglich ist, ob einem gutgläubigen

Eigentumserwerb der S, die durch die Abtretung mittelbare Besitzerin des Motors 02 geworden ist,

die Stellung der B als Vorbehaltseigentumsverkäuferin entgegensteht. Denn aus dem potentiellen

Herausgabeanspruch der B gegen A aus den §§ 449 II, 323, 346 I BGB folgt ein Recht zum mittelbaren



Besitz an dem Motor 02. Folglich liegt hier in Bezug auf S und B ein Fall des Nebenbesitzes vor.

Welche Rechtsfolgen sich hieraus ergeben, ist strittig.

 

aa) Eine Ansicht

Nach einer Ansicht existiert eine Rechtsfigur des sogenannten Nebenbesitzes nicht, da sich hierfür

keine Stütze im Gesetz findet. Einem gutgläubigen Eigentumserwerb der S stünde vorliegend somit

nichts entgegen.

 

bb) 	Andere Ansicht

Nach einer anderen Ansicht kommt es hingegen auf den Vergleich der Rechtsstellungen an. Hat der

eine Nebenbesitzer zusätzlich zu einem Recht zum mittelbaren Besitz auch noch das Recht am

Eigentum der Sache, so hindert dies den gutgläubigen Eigentumserwerb des anderen

Nebenbesitzers. Dies wird damit begründet, dass der wahre Eigentümer, der zudem noch mittelbarer

Besitzer der Sache ist, näher an dieser dran und damit schützenswerter sei.

 

cc) Stellungnahme

Diese zuletzt genannte Ansicht ist vorzugswürdig. Verfügen zwei Personen über das Recht zum

mittelbaren Besitz einer Sache, so muss derjenige, der zudem noch Eigentümer der Sache ist,

aufgrund des rechtlichen Gewichts des Vollrechts stärker geschützt werden. Mithin steht dem

gutgläubigen Erwerb des Motors 02 durch S der Nebenbesitz der B als Vorbehaltseigentümerin

entgegen.

 

6. Ergebnis

Folglich hat S von F das Eigentum an dem Motor 02 nicht gutgläubig nach Maßgabe der §§ 929 S.1,

931, 934 BGB erworben.

 

V. 		Erwerb eines Anwartschaftsrechts

S hat vorliegend jedoch aufgrund einer Umdeutung der Einigung nach § 140, der Vereinbarung eines

Übergabesurrogats nach § 931 BGB und der Berechtigung des F als Inhaber des Anwartschaftsrecht

ein Anwartschaftsrecht an dem Motor 02 nach den §§ 929 S. 1, 931 BGB analog erworben (s.o.).

 

VI. 	Ergebnis

B ist mithin immer noch Eigentümerin des Motors 02.

 

B. 		Vorgehen gegen die Pfändung

Auch hier ist aufgrund des Eigentums der B an dem Motor 02 als ein die Veräußerung hinderndes

Recht die Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO zulässig und begründet (s.o.).

 

 

 

 

 



3. Teil: Motor mit der Fabrikationsnummer 03

 

A. 		Entwicklung der dinglichen Rechtspositionen

 

I. 		Ursprünglich

Ursprünglich war B Eigentümerin des Motors 03.

 

II. 		Eigentumserwerb der M von A gemäß § 929 S. 1 BGB

Vorliegend könnte M jedoch das Eigentum an dem Motor 03 von A gemäß § 929 S. 1 BGB erworben

haben.

 

1. 		Einigung

Hier haben sich A und M wirksam über den Übergang des Eigentums nach § 929 S. 1 BGB geeinigt.

 

2. 		Übergabe

Weiterhin müsste der Motor 03 auch von A an M übergeben worden sein.

 

a) 	Vollständiger Besitzverlust

Hierfür müsste bei A, einer Hilfs- oder Geheißperson der A, vollständiger Besitzverlust eingetreten

sein. Hier hat A, da er nie im Besitz des Motors war, keinen Besitz an demselben verloren. Allerdings

wurde B von A angewiesen, den Motor 03 M zur Verfügung zu stellen. B ist als nicht von den

Weisungen der A abhängig mithin Geheißperson der A. Mit der Lieferung an T hat B den Besitz an

dem Motor 03 vollständig verloren.

 

b) 	Unmittelbarer Besitzerwerb

Weiterhin müsste M oder eine Hilfs- oder Geheißperson der M unmittelbaren Besitz an dem Motor

03 erlangt haben. Vorliegend hat M keinen unmittelbaren Besitz an dem Motor 03 erlangt. Hier ist T

allerdings Geheißperson der M, so dass diese zumindest für eine logische Sekunde mit Erlangung des

Besitzes bei T Eigentum an dem Motor 03 erworben haben könnte, wenn die weiteren

Voraussetzungen hierfür vorliegen. Es liegt mithin ein Fall des doppelten Geheißerwerbs vor.

 

c) 		Zur Vollziehung der Übereignung

Dies geschah auch zur Vollziehung der Übereignung.

 

3. 		Einigsein

A und M waren sich bei Übergabe auch über den Übergang des Eigentums an dem Motor 03 einig.

 

4. 		Berechtigung

Zudem müsste A auch zur Eigentumsübertragung berechtigt gewesen sein. Hier hat A zu keiner Zeit

Eigentum an dem Motor 03 erlangt. Auch war A ausdrücklich nicht zur Veräußerung des Motors 03

berechtigt. A war mithin nicht zur Übertragung des Eigentums an M berechtigt.

 



5. 		Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten gemäß den §§ 929 S. 1, 932 BGB

M könnte das Eigentum an dem Motor 03 jedoch gutgläubig von A gemäß den §§ 929 S. 1, 932 BGB

erworben haben.

 

a) 	Rechtsgeschäft i.S.e. Verkehrsgeschäfts

Vorliegend stellt die Einigung von A und M ein Rechtsgeschäft i.S.e. Verkehrsgeschäfts dar.

 

b) 	Rechtscheinstatbestand

Weiterhin müsste der Rechtscheinstatbestand des § 1006 I BGB vorliegen. Hier war A jedoch nicht im

Besitz des Motors 03. Allerdings ist grundsätzlich auch im Falle des doppelten Geheißerwerbs ein

gutgläubiger Eigentumserwerb möglich. Fraglich ist, ob einem gutgläubigen Erwerb vorliegend

entgegensteht, dass B den Motor an M in dem Glauben geliefert hat, dies erfolge zu Testzwecken,

nicht jedoch zu Verkaufszwecken, da A die B über den wahren Grund der Lieferung getäuscht hatte.

Ob es auf den subjektiven Willen, für den Veräußerer als Geheißperson zu fungieren, bei einer

sogenannten Scheingeheißperson ankommt, ist umstritten.

 

aa) Eine Ansicht

Nach einer Ansicht besteht in den Fällen, in denen die Geheißperson von ihrer Funktion als solche

nichts weiß, lediglich der Glaube an einen Rechtscheinsträger. Gerade wenn der Rechtschein des

Besitzes fehle, könne eine aufgrund einer Täuschung tätig werdende Geheißperson keinen

gutgläubigen Eigentumserwerb ermöglichen. Somit könnte M vorliegend das Eigentum an dem Motor

03 nicht gutgläubig erwerben, weil es an dem erforderlichen Rechtscheinstatbestand fehlen würde.

 

bb) 	Andere Ansicht

Die gegenteilige Ansicht stellt das Tätigwerden einer Geheißperson dem Besitz als

Rechtscheinsträger gleich. Aus der Sicht des gutgläubigen Erwerbers könne es schließlich keinen

Unterschied machen, dass ihm der nicht berechtigt Verfügende den Besitz verschafft und der

ursprüngliche Eigentümer den Besitz freiwillig aufgegeben hat. Sofern der Eigentümer den Besitz

durch Täuschung aufgebe, liege gerade kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I BGB vor.

 

cc) 	Stellungnahme

Der zuletzt genannten Ansicht ist zuzustimmen. Zum einen kommt es im Rechtscheinstatbestand

gerade auf eine objektive Betrachtungsweise an. Die innere Willenseinstellung der Geheißperson

kann für deren Funktion mithin keine Rolle spielen. Zum anderen vermag es vorliegend keinen

Unterschied zu machen, ob B zunächst den Testmotor an A aufgrund des Hinweises der A liefert, er

wolle den Testmotor dem M zu Testzwecken zur Verfügung stellen, oder ob er gleich B bittet, den

Testmotor zu Testzwecken an M zu liefern.

Folglich ist die Unterordnung der B unter den Geheiß der A dem Rechtscheinsträger Besitz

gleichgestellt.

 

c) 		Gutgläubigkeit der M

Zudem müsste M auch gutgläubig i.S.d. § 932 I BGB gewesen sein. Gutgläubig ist, wer nicht



bösgläubig ist, folglich keine Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis von der mangelnden Berechtigung

des Veräußerers hat, vgl. § 932 II BGB. Hier hat M keine Kenntnis von der mangelnden Berechtigung

der A zur Veräußerung des Motors. Mithin war M auch gutgläubig i.S.d. § 932 I BGB.

 

d) 	Kein Abhandenkommen nach § 935 I BGB

Der Motor 03 ist B überdies auch nicht nach § 935 I BGB abhanden gekommen (s.o.).

 

6. Ergebnis

M hat von A folglich gutgläubig das Eigentum an dem Motor 03 gemäß den §§ 929 S. 1, 932 BGB

erworben.

 

III. 		Eigentumserwerb des T von M nach § 929 S. 1 BGB

Weiterhin könnte T das Eigentum an dem Motor 03 von M nach § 929 S. 1 BGB erworben haben.

 

1. 		Einigung

Hier haben sich T und M wirksam über den Übergang des Eigentums nach § 929 S. 1 BGB geeinigt.

 

2. 		Übergabe

Weiterhin müsste der Motor 03 auch von M an T übergeben worden sein.

 

a) 	Vollständiger Besitzverlust

Hierfür müsste bei B, einer Hilfs- oder Geheißperson der M, vollständiger Besitzverlust eingetreten

sein. Hier hat M, da sie nie im Besitz des Motors war, keinen Besitz an demselben verloren. Allerdings

wurde B von M angewiesen, den Motor 03 an T zu liefern. B ist als nicht von den Weisungen der M

abhängig mithin Geheißperson der M. Mit der Lieferung an T hat B den Besitz an dem Motor 03

vollständig verloren.

 

b) 	Unmittelbarer Besitzerwerb

Hier hat T auch den unmittelbaren Besitz an dem Motor 03 durch Übergabe erworben.

 

c) 		Zur Vollziehung der Übereignung

Dies geschah auch zur Vollziehung der Übereignung.

 

3. 		Einigsein

T und M waren sich zum Zeitpunkt der Übergabe auch über den Eigentumsübergang einig.

 

4. 		Berechtigung

M war als Eigentümerin des Motors 03 auch zur Übertragung des Eigentums berechtigt.

 

5. 		Ergebnis

Mithin hat T das Eigentum an dem Motor nach § 929 S. 1 BGB von M erworben.

 



IV. 	Eigentumserwerb der A von T nach § 929 S. 1 BGB

Hier könnte letztlich A das Eigentum von T nach § 929 S. 1 BGB erworben haben.

 

1. 		Einigung

Hier haben sich A und T wirksam über den Übergang des Eigentums nach § 929 S. 1 BGB geeinigt.

 

2.		 Übergabe

Weiterhin wurde der Motor 03 auch von T an A übergeben.

 

3. 		Einigsein

A und T waren sich auch im Zeitpunkt der Übergabe des Motors 03 über den Übergang des Eigentums

einig.

 

4. 		Berechtigung

T war als Eigentümer des Motors 03 auch zur Übertragung des Eigentums berechtigt.

 

5. 		Kein Ausschluss

Der Eigentumserwerb der A könnte jedoch dadurch ausgeschlossen sein, dass durch den Erwerb von

T als Berechtigtem der Rückerwerb des Eigentums bei B eintritt. Dies würde dazu führen, dass

anstelle der A die B wieder das Eigentum an der Sache erworben hat, da A damals als

Nichtberechtigter verfügt hatte. Es stellt sich beim Rückerwerber die Frage, ob nicht das Eigentum

statt an den ursprünglich unberechtigt Verfügenden an den ursprünglichen Eigentümer zurückfallen

soll. Dies wird zumindest angenommen, wenn der Rückerwerb im Rahmen der Abwicklung des

gutgläubigen Erwerbs erfolgt, wenn der Eigentumserwerb von vornherein nur vorläufig sein sollte und

wenn der Rückerwerb bereits anfänglich beabsichtigt war. Hier ist keine dieser Fallgruppen

einschlägig. Somit ist der Eigentumserwerb der A vorliegend nicht ausgeschlossen.

 

6. Ergebnis

Folglich hat A von T das Eigentum an dem Motor 03 nach § 929 S. 1 BGB erworben.

 

V. 		Ergebnis

B hat das Eigentum an dem Motor 03 mithin an A verloren.

 

B. 		Vorgehen gegen die Pfändung

Aufgrund des Eigentumsverlusts steht B kein die Veräußerung hinderndes Recht zu, so dass die

Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO unbegründet ist.


